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Anfrage 

der Abgeordneten M eiß I und Genossen 
an den HOI"rl1 Bundesminister für Finanzen, 
betreffend § 161 dar Bundesabgabenord7\ung. 

Im § 161, Abs. 2 ~nd 3 der 8\.mdesabgabenordnung wird 
das It"lstitut des Bedslikenvor'beht:iltes geregelt. Eg heißt ausdrücklich 
in, Abs.3 des g"marll'tWI1 Paragt"aphen :ItWo8lnn von der Abgabener
klärung abgewich€}I1 werden soll, sind dem I-\bgöbepflichtig®n die 
Punkte I in denen eine WeS0i'1t1iche Abweichung zu soinen Ungunsten 
in F rage kommt p zur vorherigen Äußi.::rung mitzuteilen. 11 

'IVle die EI'''iahr'ung zeif~t, wird der § 161 p Abs.3 vo" den 
Finanzbehörde7'\ jedoch kaLlm beachtet. Besonders in jenen F ällej"j, in 
denen AbgE:!bepflich~i90 dar unteren Einkcmmenschichten betroHen Sind, 
werden S chätzlJrtgen gemäß § 184 8,~O VOt'ge ,.., 0 nil"l1 (;t;n , di e viel zu 

weitgehend sind. Offenbar- "'9hmon die zl!~;tändi9EH'l R.:,:fer"enten an, daß 
diese kleinEm Steuerpflichtigen, dfe vielfach keinen S:':fteuerberater haben i 
ohn~)dies zu wenig gesotzeskundig sind, wn aUf diesen Maf .. g'~l ZLJ var= 
wa!sen. 

Oiese Praxis der FinClnzbehörden, die der zwingenden 8e~ 
stimmun9 des § 161, Abs.3 SAO in eind(~utiger Waise 4:uwlderläuH, 
erregt bei den Setroffenen umso mehr Unmut, als dieselben Ämter 
bereits ~j9ringfügig~· Anlässe bfiY\ützen, um gegen Abgabepflichtlge ein 
Stt~afV0rfaht~i2Ji1 einzuleit0n. Wie in diesem Zusammenhang bekannt wird, 

ß 
haben auch widerholle 8eanstandungen durch Steuerberatar arf der 
orwähl,~ert gesetzwidrigol"l Vorgangsweis,Ö) der Fina''lzÖmier nichts zu 
ündern vermocht. 

C Te unter·zeichneten Abgeordneten richten daher an den . 
Herrn f3u1"Icest11i'1ister für Finanzen die 

A n Ir a 9 0 : 

VV'9rden Sie durch 0in~ entsprechende Anweisung daWr Sorgs tragen, 
duß die Bestimmung des§ 161, Abs.3 in Hinkunft von a.llen Finanz..;, 
ämtern ge'1auest b(~achtet wird? .//} 

Wien, 3. 6. 1970 
,..-.....-
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